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Literarische und inschriftliche Gesetzesprosa im Griechischen 

Von Alfred Bloch, Basel 

Die Geschichte der griechischen Prosa liegt Ihnen, verehrter Herr Wyss, 
wie Sie mir vor Jahrzehnten gesagt haben, besonders am Herzen. Das ist nicht 
erstaunlich: als feinsinniger Beherrscher der deutschen Prosa wissen Sie, was 
diese ihrer attischen Ahne verdanktl, und als Gräzist ermessen Sie auch den 
absoluten Wert der attischen Prosa unter den von der Menschheit ausgebilde
ten Literatur$prachen: nach dem Urteil Jacob Wackernagels2 stellt sie nicht nur 
«den Höhepitnkt der griechischen Sprachgeschichte») dar, sondern in einem 
ihrer hervorragendsten Vertreter, Platon, «ein Höchstes menschlichen Sprach
könnens») überhaupt. Es sei mir daher gestattet, rur das im Titel bezeichnete 
kleine Teilgebiet einige Gesichtspunkte anzudeuten, die von einer Darstellung 
der Geschichte der griechischen Prosa vielleicht mitzuberücksichtigen wären. 

Die Urkundensprache eignet sich für Untersuchungen der griechischen 
Prosa besonders gut, weil sie uns nebeneinander in literarischer Formung, etwa 
in Platons Gesetzen, und in den von den Staatskanzleien verfassten inschriftli
chen Originalurkunden vorliegt; wir können also feststellen, wie weit die Prosa
kunst der Schriftsteller auch von den nicht eigentlich literarisch tätigen Gebil
deten beherrscht wurde3• 

Wilamowitz schreibt in seiner Behandlung der Inschrift mit den heiligen 
Gesetzen von Kyrene4, die erst am Ende des 4. Jh. v. ehr. niedergeschrieben ist, 
aber zum Teil Gesetze aus viel älterer Zeit enthält, S. 167 über den § 17: «Die 
Sprache ist so altertümlich stammelnd, dass die Formulierung ein hohes Alter 

I Bemhard Wyss, Vom verborgenen griechischen Erbe, Basler Universitätsreden 57. Heft (Basel 
1968) 14f. 

2 Die Kultur der Gegenwart, hg. von Paul Hinneberg, Teil I Abt. VIII (Berlin und Leipzig 21907) 
299 und 300. 

3 Bei der Behandlung der Frage, welche der aus der Vergangenheit überkommenen Schriften 
über die sittliche Gestaltung des Lebens ein Gesetzgeber in erster Linie zu berücksichtigen 
habe, stellt Platon Legg. 858c-e die Werke der Gesetzgeber wie Lykurg und Solon denen der 
Dichter wie Homer und Tyrtaios gegenüber. Folgt daraus, dass den Platon vorliegenden 
Gesetzessammlungen, von deren Form wir uns, ausser vielleicht im Falle Solons - Drakons 
Gesetz über den Totschlag ist IG I 61 zu verstümmelt überliefert -, kein genaues Bild machen 
können (vgl. Josef Delz, Mus. Helv. 23 [1966) 76), geradezu literarischer Rang zukam? Wohl 
kaum, denn Platon kommt es bei seiner Gegenüberstellung nur auf den Inhalt, nicht auf die 
Form an. 

4 Sitz.Ber. Preuss. Akad., phil.-hist. Kl. 1927 Nr. 19, 155-176. 
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des Gesetzes beweisi», und S. 174 über den gesamten Text: «Die einzelnen 
Gesetze entstammen verschiedener Zeit; daran lässt die Stilisierung keinen 
Zweifel, die von archaischer Unbehilftichkeit in den §§ 11 und 17 zu der klaren 
Sachlichkeit in den §§ 2 und 18 ... fortgeht.» Buck, The Greek Dia1ects (Chicago 
1955; im folgenden als Buck zitiert) 251 urteilt über die beiden im frühen 5. Jh. 
v. Chr. geschriebenen lokrischen Inschriften Nr. 57 und Nr. 58 ( = IG IX. I. 334 
und 333) : «Nr. 57 exhibits many instances of repetition ... and some of omission 
of what is essential to clearness ... , and in general the style of both inscriptions is 
crude and obscure.» Wilh. Christ sagt in seiner Geschichte der griechischen 
Literatur (München 21890) 275 von der fünf Jahre zuvor zum ersten Mal veröf
fentlichten grossen Gesetzesinschrift von Gortyn: «Die Rechtsbestimmungen 
... zeugen von einem weit höheren Stand der Kultur als das römische Zwölf
tafelgesetz ... Auch der Satzbau ist wider Erwarten korrekt und entwickelt, so 
dass wir es mit einem literarischen Denkmal nicht aus den Anfiingen des Prosa
stils, sondern aus den nächsten Jahrzehnten nach den Perserkriegen zu tun 
haben.» Der archaischen Zeit wird also - grundsätzlich sicher mit Recht - kein 
durchwegs korrekter und entwickelter Satzbau, keine Gewandtheit des Prosa
stils zugetraut; es muss ein langer Weg gewesen sein von der «stammelnden 
Unbeholfenheit» des 6. Jh. bis zur «Deutlichkeit, begrifflichen Schärfe und 
Klarheit des Gedankens», die nach WackernagelsS und Wyss'6 Urteil die at
tische Prosa des späten 5. und des 4. Jh. auszeichnen. Zu dieser attischen Prosa 
hohen Ranges rechnet nun aber Wilamowitz7 auch die aus dem politischen 
Leben der athenischen Demokratie hervorgegangene Kanzlei- und Gesetzes
sprache. «Ein Gesetz oder ein Ratsprotokoll Athens ist als Schriftwerk nicht 
minder kunstvoll, präzis und klar als eine hippokratische Krankheitsge
schichte.» Dem Urteil von O. Hoffmann / A. Debrunner / A. Scherer', der Stil 
der griechischen Urkunden sei «steif und altertümelnd», hätte Wilamowitz, der 
«eine nirgend sonst vorkommende unbehilftiche Weitschweifigkeit» vielmehr 
in den Gesetzen und Senatsbeschlüssen der römischen Republik fand, nicht 
zugestimmt. 

Bevor wir uns den Fortschritten der griechischen Gesetzesprosa zuwen
den, muss doch noch die Frage berührt werden, wie es zu erklären ist, dass man 
von der Schwerfälligkeit der archaischen Inschriften bei den zum Teil viel 
älteren Dichtem einschliesslich Homers wenig spürt. Der Hauptgrund dafür ist 
wohl, dass die von den alten Dichtem auszudrückenden Gedanken nicht so 
verwickelt waren, dass sie besonders hohe Anforderungen an die sprachliche 
Wiedergabe gestellt hätten. Einen Sachverhalt etwa, wie er der Stelle Plat. 
Legg. 745 c zugrundeliegt, hatte Homer wohl nie auszudrücken: ion öi; öEi 

5 a. O. 300. 
6 a. O. 15. 
7 Die Kultur der Gegenwart .. . ( oben Anm. 2) 62. 
8 Geschichte der griechischen Sprache I, Sammlung Göschen Band 1 1 1/l l la (Berl in 1969) § 71. 
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yiYVecrSat 'tU OcilOeKU �PTJ 'tq, 'tU Ili:v ayuSii<; Yii<; eiVUl crlllKpa, 'tU oi: Xeipovo<; 
lleiS(\) «Die zwölf Grundstücke müssen einander dadurch gleichwertig werden, 
dass die aus guter Erde bestehenden klein, die aus schlechterer Erde bestehen
den grösser bemessen werdem), und wenn Homer dergleichen zu sagen gehabt 
hätte, so hätte er nicht über die sprachlichen Mittel zu knappem und genauem 
Ausdruck, nämlich den dativischen Infinitiv mit Artikel in Verbindung mit dem 
Subjektsakkusativ verfügt. Gedankliche Verhältnisse, die Homer undeutlicher 
wiedergibt als das spätere Griechisch, lassen sich aber immerhin nicht selten 
nachweisen9, etwa I 537 (Oineus versäumte es, der Artemis zu opfern) il MSe't' 
il OUK evoTJcrev «sei es, dass er es vergass, oder dass er (überhaupt) nicht daran 
gedacht hatte». Der Homer noch fehlende Ausdruck für «überhaupt (nicht»), 
apXllv ou (Ili) findet sich von Herodot an, etwa 3, 39, 4 ... a1tOOlooU<; 'tU EA.Uße il 
apXllv IlTJoi: A.ußcOv «(er erweise seinem Freunde einen grösseren Gefallen,) 
wenn er ihm zurückgebe, was er ihm genommen habe, als wenn er es ihm über
haupt nicht genommen hätte», ähnlich 6, 86 ßlo. 

Was nun im besonderen die mit den späteren Gesetzen und Verträgen 
vergleichbaren, wenn auch meist bedeutend einfacheren juristischen Formulie
rungen bei Homer betrifft, so dürfen sie im ganzen als treffend und klar be
zeichnet werden. Beispiele: r 71-75......, 255-258, wo allerdings die Unterteilung 
wegen des Fehlens von utJ.Si<; J.1SV bzw. llllei<; J.1SV unvollkommen ist (vgl. J. U. 
Faesi zu 73); bemerkenswert ist die gewandte Konzentration und Verkürzung, 
die 138 und 255 durch die Partizipialkonstruktion gegenüber dem umständli
cheren 71172 = 92/93 erzielt wird. - r 281-291, wo freilich die dritte Bedin
gung 288-291 durch ihre Einseitigkeit die Ausgewogenheit des Vertrages 

9 Verf., Mus. Helv. I ( 1944) 255f. 
10 Wieviel die homerische Sprache dem nachhelfenden Verslllndnis des Zuhörers oder Lesers 

gelegentlich zumutet, zeigen etwa die Verse v 128-138, wo 13lf. Kai yap viiv 'OöIXJii' tcpcillT]V 
KaKa ltoUit ltaSövta oiKaö' tA.EuaEa3al von Schadewaldt (Die Odyssee, Rowohlts Klassiker 
29/30, S. 170) wohl nicht ganz zutreffend übersetzt wird: «Da hatte ich gedacht, dass Odys
seus jetzt nach Hause gelangen sollte, wenn er noch viele Leiden gelitten hätte ... » Was die mit 
Kai yap viiv eingefil.hrte Aussage wirldich meint, zeigt p 564-568, wo das in die Zukunft 
weisende UltOÖEiÖl' 564 dem OÜKE1:' tyro "tl1lT]&U; EaOl1al v 128f. entspricht. Das beiden Stellen 
zugrundeliegende Gedankenschema ist etwa: dn dieser Hinsicht hege ich Befil.rchtungen rur 
die Zukunft, denn schon jetzt hat sich ein solcher Fall ereignet.» v 13lff. meint also: «(Man 
wird mir keinen Respekt mehr entgegenbringen,) denn auch jetzt, wo ich geglaubt hatte, 
Odysseus werde erst nach Erduldung vieler Leiden nach Hause gelangen, haben ihn meine 
eigenen Nachkommen, die Phäaken, im Schlaf und mit Geschenken überhäuft nach Ithaka 
gebracht.» Richtiger als Schadewaldt urteilen Ameis/Hentze: «Bei viiv schwebt dem Reden
den schon der schliessliche Ausgang der Sache vor, der erst 134 erfolgb>, und zu & 13 formulie
ren sie, mit Verweis auf ähriliche Stellen, worunter v 131, allgemein die nicht seltene Eigen
tümlichkeit der homerischen Syntax, einen eigentlich unterzuordnenden Satz parataktisch 
vorauszuschicken und mit der erst dem Hauptsatz zukommenden Konjunktion oder Partikel 
einZuleiten - eine Konstruktion, der in diesen Fällen eine gewisse Unfllhigkeit zugrundeliegt, 
die Hierarchie der Gedanken im Satzbau klar zum Ausdruck zu bringen. 
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störtli. - 1: 497-501; freilich sind vEilCO� und EVEllCEOV, wo umstritten ist, ob eine 
Busse bezahlt worden sei oder nicht, weniger genau als in der späteren Vertrags
sprache UI.UjltcrßlltEiv, UI.UjltMYElV, QVOtXcl�ElV, Otcl<pOPO� u. ä., vgl. unten S. 150. 
- r 103f. o'icrEtE 0' äpv', &tEPOV A.EUlCOV etepllv oi: lleMl1VaV 'Y'Il tE lCai TJEA.lep ist 
im Vergleich zum Stil der meisten inschriftlichen Leges sacrae von erstaunlicher 
Kürze und Eleganz; der Chiasmus A.EUlCOV ... J1f:A.alVaV - 'Y'Il ... TJEA.lep beeinträch
tigt die Deutlichkeit kaum. - 'I' 702-704. - Bei Aeschylus findet sich Hik. 605ff., 
namentlich 609-614 ein Volksbeschluss, dessen Formulierung keinerlei ar
chaische Unbeholfenheit erkennen lässt. 612ff. Mv oi: 1tpocrnSu tO lCaptEpOv, 
tOV 1111 ßollSftcravta troVOE yallOPc.oV änllov dvat �uv <puYU 0llllllA.cltep wendet 
Aeschylus nicht nur die unten S. 143 unter 2) gewürdigte Konstruktion des 
sinnschweren kondizionalen Partizips, sondern sogar das unten S. 150 unter 7) 
besprochene, von Platon in den Gesetzen häufiger gehandhabte Stilmittel an, 
bei Androhung zweier Strafen rur eine Übertretung die eine mit einer Präposi
tion der Hinzufugung einzufuhren, etwa Legg. 914c 1tpO� ti!> UVEA.Ei>SEPO� dvat 
OOlCEiv ... OElCU1tA.clcrtOV tft� nllft� 'tOD lC1VllSeVtO� (11tonvetc.o ti!> lCataA.11tovttI2• 
- Formulierung von Gesetzen bei Herodot: 2, 35, 4; 38, 3; 65, 5; 136, 2; 6, 58, 1. 

Wenn wir die Gesetze in Platons Nomoi als das Hauptbeispiel rur die 
literarische Gesetzesprosa betrachten, so müssen wir, um den Vergleich mit den 
inschriftlichen Gesetzen überhaupt auf das Vergleichbare zu beschränken, be
rücksichtigen, dass die Gesetzesformulierungen bei Platon in den Dialog einge
bettet sind und dieser sehr oft auf den eigentlichen Gesetzeswortlaut übergreift. 
Platon bemüht sich zwar offensichtlich, dem Wortlaut der Gesetze den ange
messenen vergleichsweise spröden Stil zu geben und ihn auch vom umgeben
den Dialog förmlich abzuheben, etwa durch eine ausdrückliche Ankündigung 
wie 921 a e1tOIlEV� auti!> (rur den Rechtsbrecher) VOIl� lCElcrSc.o, 9 l 7 b  öSE 
VOIl� oder 880a Ö oi: oucr1tEtS11� ... oeX01t' liv tOV tOtoVOE ... V0J.10V, aber oft 
genug überwuchert der Dialogstil mit seiner Darlegung der ethischen und er
zieherischen Motive des Gesetzgebers und der psychologischen Beweggründe 
des Rechtsbrechers - also dem, was etwa 870d und e; 916d und oft 1tPOOllllOV 
genannt wird - den eigentlichen Gesetzestext. So ist an der eben erwähnten, die 
strafrechtliche Behandlung säumiger Handwerker enthaltenden Stelle 921 a 
nur die Strafbestimmung selbst im eigentlichen Gesetzeswortlaut gegeben; die 
Formulierung des Vergehens, das die Bedingung f"lir den Eintritt der Strafe 
bildet, gehört noch den Darlegungen des Fremdlings aus Athen an; die Worte 
liv oft n� OlllltOuPYrov Ei� Xpovov EiPllJ1f:VOV spyov 1111 Q1tOtEMcrn könnten zwar 
auch im Gesetze selbst stehen, aber von 0111 lCcllCllV bis ö<pe�Et werden Überle-

11 vgl. P. Von der Mühll, Kritisches Hypomnema zur /lias (Basel 1952) 71. 
12 Allerdings ist diese Konstruktion bei Platon in den meisten Fällen weniger entbehrlich als 

Aesch. Hik. 614 und daher auch kein biosses Stilmittel, weil es sich mit wenigen Ausnahmen 
wirklich um eine Zusatzstrafe fUr einen qualifizierten Fall handelt und die Grundstrafe flir 
den einfachen Fall schon vorher erwähnt war, vgl. unten S. 150f. 
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gungen des Rechtsbrechers (seine Missachtung der dem Handwerk vorstehen
den Götter und sein leichtfertiges Rechnen mit deren Nachsicht) und die Strafe 
der Götter erwähnt, Inhalte also, die den Rahmen des Gesetzeswortlauts spren
gen würden. Und die sich anschliessende Vorschrift, dass ein Aufträge entge
gennehmender Handwerker keinen den Wert der Arbeit übersteigenden Preis 
zu erzielen versuchen darf, wird gewissermassen in indirekter Rede, abhängig 
von «Das Gesetz rät», gegeben. 879d wird das Verbot, sich gegen Tätlichkeiten 
eines Fremdlings durch Selbsthilfe zu wehren, damit begründet, dass dadurch 
die Gefahr der noch verpönteren Selbsthilfe gegen Mitbürger stärker gebannt 
werde - eine Begründung, die ein wirkliches Gesetz kaum aussprechen würde. 
Auch für die Motivierung der Zusatzstrafe zur Hinrichtung des Mörders, Be
stattung ausserhalb des Landes des Ermordeten 871 d avatoEiac; EVEKa 1tpOC; 'tCl> 
acrEßEiv, gilt Ähnliches, ebenso für 933 e oiKllV 0& EKacr'toc; 1tpOC; EKUcr'tC!> 'tCl> 
KaKoup'YTJ�an crrocppovlcrmoc; EVEKa «<zusätzlich zur Strafe für die jeweilige 
Übeltat eine Strafe aus erzieherischen Gründen») �UVE1tO�&VllV 1tPOcrEK'tEl
cru'tro, Ö �v avoi� KaKouPYTJcrac; aA.A.o'tpi�, 1tE1Soi OU1 vEo'tll'ta 11 'tt 'tOwu'tOV 
XPllcru�voC;, EAacppo't&pav, Ö 0& OU1 oiKEiav avOtav ... ßapu't&pav. Gerade das 
letzte Beispiel zeigt, wie sehr sich eine Differenzierung der Schuldbewertung 
und Strafzumessung auch in einer feinen Abstufung des Wortschatzes und 
Satzbaus spiegelt, wie sie in der wirklichen Gesetzesprosa, weil sie sich auf 
solche Differenzierungen nicht einliess - Formulierungen wie Drakons Kai ta� 
�iJ 'K 1tpovoiac; K'tElVTI 'tiC; 'ttva sind wesentlich einfacher - wohl nicht zu finden 
warl3• Platons Gesetze haben nicht bloss mit Handlungen zu tun, sondern 
erstrecken sich auch auf die Gesinnung; die Vorschrift etwa für die Mitglieder 
der Vormundschaftsbehörde 928 a �iJ XEipov aya1tu'tO) 'trov al)'tou 't&KVroV 'tov 
'tiic; öpcpavlKiic; �'tE1A.llCPo'ta mXllC; ist mit ihrem Appell an das Mitleid mit dem 
Schicksal der Waise in eine Sprache gekleidet, die über den Gesetzesstil spürbar 
hinausgeht. Ob die Begründung rur das der Ehebrecherin auferlegte Verbot, 
öffentliche Feiern zu besuchen, iva �iJ 'taC; avallap'tTJ'tOuc; 'trov yuvalKrov ava
�Et'YVU�&Vll olacpSEipTI, wie es Aeschines 1, 26, 183 behauptet, schon in Solons 
Gesetz stand, scheint ungewiss, und das gleiche gilt rur die Motivierung der 
Strafe des Kupplers ebenda 184. 

Von einigen Stilmerkmalen der Gesetze in Platons Nomoi ausgehend und 
festzustellen versuchend, ob oder in welchem Ausmasse diese Merkmale schon 
in den Inschriften vorkommen, hoffen wir einigen Aufschluss über die Entwick
lung und allmähliche Vervollkommnung der Gesetzesprosa zu gewinnen. Unsi
cher bleibt die Einstufung der einzelnen Ausdrucksmittel in die stilistische 
Werteskala. «Man wird versuchen, allmählich auch Maßstäbe zu finden, an 
denen der Wert einer Sprache ... absolut gemessen werden kann» (Wackerna-

13 «Die Berücksichtigung der Umstände und ihrer Einwirkung auf die Tat bei allen Strafurtei
leu (F. Wehrli, Mus. Helv. 32 (1975)128 ) war wohl mehr in der Gerichtspraxis als im Wort
laut der Gesetze verankert. 
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gel)J4. Eine gewisse Subjektivität wird der Aufstellung solcher Massstäbe indes
sen immer anhaften: nicht jedem Beurteiler wird eine zu bewertende sprach
liche Erscheinung als stilistisch gleich bemerkenswert erscheinen. Diesen Vor
behalt erkennen wir an. 

1) Eine Tätigkeit, ihren Urheber und das von ihr Betroffene einander 
gegenüberzustellen, um etwas über das gegenseitige Verhältnis dieser drei 
Grössen auszusagen, wird im allgemeinen nicht der über Konkretes naiv Spre
chende, sondern nur der über Abstraktes theoretisch Reflektierende Anlass 
haben. Das Vorkommen des Verbalabstraktums sowie aktiver und passiver 
Formen des gleichen Verbs oder komplementärer Verben im gleichen Satz oder 
Zusammenhang ist daher meistens ein Kennzeichen der wissenschaftlichen, um 
Begriffsdefinitionen bemühten Sprache. Plat. Gorg. 476 a  OUKOÜV ... 'tOWÜ'tOV 
'tIlTUlU tf:IlVE'tat 'to 'tEIlVOIlEVOV, oiov tO tf:IlVOV 'tf:IlVEt; steht im Zusammenhang 
der berühmten Lehre, dass Unrecht leiden (UOtKEicrSat) besser sei als Unrecht 
tun (UOtKEiv); zu diesem schon alten Gegensatz siehe unten S. 140f. Tim. 57e ... 
sv ... 0llaA,o'tT\n IlT\Of:7tOtE sSf:A.Etv KivT\crtv eVEivat. To yap KtvT\croIlEVOV äVEU 
tOÜ KtvT]crOVto<;; 11 tO Ktv1lcrOV äVEU 'tOD KtvT\crollf:VOU ... uouvatov Elvat. Ähn
liche, wenngleich bescheidenere, Anforderungen wie die philosophischen Be
griffsdefinitionen stellt nun an die Sprache auch die Formulierung von Geset
zen. Beide Aussageweisen erheben sich über die konkrete Einzelsituation und 
bewegen sich auf der Ebene der abstrakten Fallsetzung. Da aber die Gesetzge
bung aus praktischen Bedürfnissen erwächst, die sich schon in alter Zeit geltend 
machen, wurden Gesetze viel früher formuliert als wissenschaftliche Erörterun
gen. Der Gesetzgeber sah sich zu wissenschaftlich-abstraktem Ausdruck in 
einer Zeit gezwungen, in der es 'zweckfreies' wissenschaftliches Denken, Spre
chen und Schreiben noch nicht gab. Die Gesetzessprache ist eine Frühform 
wissenschaftlicher Diktion. Dass Platon, der Meister der Definitionen, auch die 
abstrakt-begriffliche Seite der Gesetzessprache zur Vollkommenheit geführt 
hat, ist selbstverständlich. Legg. 936d ... Kotvii 'tOÜ �A.O.",aV'to<;; tf:XVn Kai toü 
�A,a�f:V'to<;; «durch einen verabredeten Kniff des Schädigers und des Geschädig
ten», 844d . .. Ot7tA,ucrtOV tO �A,u�o<;; U7tO'tWf:tOl tep �A,aepSf:vn, 955 alb (gewalt
same Hinderung der Teilnahme an einem Wettkampf) eav OE ... OtaKOlA,Un 'tt<;; 
�i� ... , ... 'tep OtaKOlA,USf:Vn ... , tep OE OtaKOlA,ucravn ... , 958c Mv Of: n<;; uepatp1l'tat 
tilv upxilv tilv KataOtKucracrav KataOtKacrSEi<;;, Eicrayov'tOlv IlEV autov Ei<;; tO ... 
OtKacrtT]ptov 01. uepatpESev'tE<;; MiKOl<;;, 933 e öcra n<;; liv EtEPOV 7tT\IlT]Vn ... , ... tilv 
EKncrtv 'tep 7tT\llavSf:vn nVf:'tOl, 917 cl d 'tov OE Ki�oT\A,oV n 7tOlA,ODVta ... tO 
Kt�OT\A.EuSEV ... tO 7tOlA,OUIlEVOV ... Besonders häufig und alt ist, wie schon ange
deutet, der Gebrauch der gegensätzlichen Diathesen von VtKi'iV (dessen Passiv 
auch durch Tj .. i'icrSat vertreten sein kann) und UOtKEiv, etwa 956d VtKT]cra<;; IlEV 
... vtlCT\Sd<;; OE .. . IS, 921 boilCa<;; OE ElVat tOUtOlV tep MtlCOUIlf:Vql 7tpo<;; tOV Mt-

14 Kleine Schriften 534f. (in: Entwicklung und Prinzipien der griechischen Sprachwissenschaft). 
15 Dort auch das bekannte 0 ÖWllcrov - 0 q>tuyrov, das schon Aesch. Eum. 5 83 vorausgesetzt wird. 
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KoDV'ta. Bei V1Kiiv kennt den Gegensatz schon Homer: 'I' 7021704 (vgl. oben S. 
138) 'tQ) J.ti:v vlKf]craVtl ... , avopt 0& V1KTJ3tvtl, 763 ai>'tllp Ö V1KTJ3El� ... , Archi!. 
67 a Diehl V1KIDV - V1KTJ3tt� ... Bei a01Ktiv setzt ihn Solon bei Plut. Sol. 18, 6 
voraus ... 1tATJ'YtV'tO� Ettpou Kat ßlacr3tv'to� 11 ßAaßtv'to� E�iiv 'tQ) ouva�tvq> Kat 
ßOUA.o�vq> ypaq>tcr3at 'tov aolKoDv'ta, während 18, 7 Epro'tTJ3tt� yup ci>� &OlKtV 
iitl� OiKti'tat KaA.A.lcr'ta 'tIDV 1tOA.troV, EKElVTJV d1ttv EV Ti 'tIDV aOlKou�vrov OUX 
�'t'tOV oi Jlll aolK06�vOl 1tpoßaAAoV'ta\ Kat KoM�oUcrl 'tou� ao\KODV'ta� als 
Anekdote keine echte Aussage Solons darstellt; eine so grundsätzliche und 
abstrakte Erwägung und besonders Formulierung wäre der Zeit um 600 v. Chr. 
wohl auch kaum zuzutrauen. Ein fast schon sokratisch-platonisches, wenn
gleich noch mangelhaft ausgestaltetes Beispiel von Bestimmung ethischer Be
griffe ist Hdt. 7, 10 TJ (Artabanos wirft Mardonios vor, die Hellenen bei Xerxes 
zu verleumden) «(bei der Verleumdung») 060 �tv eicrl oi aolKtOV'tt�, ti� 0& Ö 
aO\Kto�tV�. Ö �&V yup O\aßaAA.roV aO\Ktt\ ou 1taptov't� Ka'tT)YOptrov, Ö 0& 
[hier allerdings ist die Ausdrucksweise unvollkommen: man erwartet 1tpO� OV 0& 
O\aßaAA.t\] ao\Kttl ava1tt\36�tv� 1tptV liv a'tptKtro� f:KJla3n. Ö 0& a1tECOV 'tOD 
A.6you 'taot f:V au'toicrt aolKf:t'tal, olaßATJ3ti� 'tE ()1tO 'tOD Ettpou Kat vO�tcr3tt� 
1tpO� 'tOD Ettpou KaK� dval, wobei allerdings das Schlussstück, nämlich die 
Aussage, worin das dem Verleumdeten widerfahrende Unrecht bestehe, nicht 
befriedigt: es genügt zwar äusserlich dem Symmetriebedürfnis, ist aber inhalt
lich nur eine Tautologie; man hätte eher die Erwähnung der dem Verleumdeten 
fehlenden Gelegenheit zur Verteidigung erwartet. - Die dem 4. Jh. v. Chr. 
angehörende arkadische Inschrift aus Tegea über die Verdingung von Bauauf
trägen Buck Nr. 19 = Solmsen-Fraenkel Nr. 4 (im folgenden kurz als «Tegea» 
zitiert), die sich uns auch sonst als auf der Höhe der attischen Prosa stehend 
erweisen wird, hat Z. 3f. a1tutcr3ro 0& Ö aolKf]�tVO� 'tov aolKtv'ta iv a�tpat� 
'tPlcrt a1ti> 'tiil liv 'to aOiKTJ�a ytVTJ'tOl, 37ff. Ei 0' iiv 'tl� ... 1tocrKawßM'VTJ tl iiAAU 
... , a1tuKa3lcr'ta'tro 'to Ka'tußAaq>3&v . .. - In der grossen Gesetzesinschrift von 
Gortyn Buck Nr. 117 = Solmsen-Fraenkel Nr. 40 (wahrscheinlich Mitte des 5. 
Jh. v. Chr.; im folgenden kurz als «Gortym) zitiert), deren entwickelter Prosastil, 
wie oben S. 136 erwähnt, schon Wilh. Christ erstaunt hat, finden sich eindrucks
volle Beispiele von Entsprechungen sich aufeinander beziehender Verbalfor
men: 6, 9ff. wird dem Vater bzw. dem Sohne verboten, Besitz seiner Ehefrau 
bzw. Mutter zu verkaufen, zu verpfänden oder (als Mitgift) zu versprechen16: 
�TJO& 'tu 'tii� yuVa\K� 'tov iivopa a1to063al <�TJO& Ka'ta3t�TJv Guarducci) �TJO' 
Emcr1ttvcral, �TJO' uii>v 'tu 'tii� �a'tpo�. ai ot 'tl� 1tpial'to 11 Ka'ta3ti'tO 11 f:1tlcr1ttv
cral'tO ... , 'tu J.ti:v xpf]�a'ta f:1tt 'tiil �a'tpt il�TJV KT)1tt 'tiil yuvalKi, Ö 0' a1tooo�VO� 
11 Ka'ta3&v� 11 Emcr1ttvcrav� 'tIDl 1tpla�tvrol 11 Ka'ta3t�tvrol 11 f:mcr1ttvcra�vrol 
Ol1tA.ti Ka'tacr'tacrti ... «Ein Mann darf das Eigentum seiner Ehefrau weder 

16 Um Druckkosten zu sparen, ist hier, wo es ja auf die lautlichen Dinge nicht ankommt, die 
Orthographie der Inschriften weitgehend in das ohne diakritisc he Zeichen auskomm ende 
ionische Alphabet umgesetzt. 
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verkaufen noch verpfänden noch versprechen, und auch nicht ein Sohn das 
Eigentum seiner Mutter. Wenn aber jemand (solches unveräusserliches Eigen
tum) kauft oder sich verpfänden oder versprechen lässt, so soll der (betreffende) 
Vermögenswert der Mutter bzw. der Ehefrau gehören, der aber, welcher ver
kaufte oder verpfändete oder versprach, soll dem, der kaufte oder sich verpfän
den oder versprechen liess, das Doppelte zurückerstattem), ähnlich 6, 31-43. 
Ferner 9, 1-14, wo unter den Entsprechungen auch Verbalabstrakta sindl1: a'i 
1(

' Öq>�AroV apyupov 1tutponroxov KataAl1tTll, ft UUtUV ft OlU tov<; 1tIltpooav<; Kai 
tOVe; Ilutproave; KataSEIlTlV ft (L1tOOüSal tro öq>A�llatOe;, Kai. OlKaiav iillllV tUV 
rovuv Kai. tUV KattlSEcrtV ... Dass an allen drei Stellen bei der Formulierung der 
Sanktion gegen die Zuwiderhandlung der Blickpunkt vom Verkäufer und Ver
pfänder auf den Käufer und Pfandnehmer bzw. den Kauf und die Pfandnahme 
wechselt, erklärt sich wohl daraus, dass zuerst der zu Schaden Gekommene und 
zu Entschädigende ins Auge gefasst wird. - 11, 31 ff. a'i K' a1tOStlvTll apyupov 
Öq>�AroV ft VEV1KallEvo<; ... , tU IlEV XP�llata S1ti. toie; V1KtlOaVOl iillTlV ft oie; K' 
Öq>�ATll tO apyuplOv «Wenn einer stirbt, der Geld schuldet oder einen Prozess 
(um Geld) verloreI) hat ... (und die Erben die Erbschaft ausschlagen), sollen die 
(betreffenden) Vermögenswerte den Gewinnern des Prozesses bzw. den Gläu
bigem gehören.» Ähnlich wie im letzten Beispiel ist die Konstruktion im Volks
beschluss 10 bei Kohler und Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn (Göttingen 
1912) 40 = SGDI Nr. 4994 ... toie; S1tltptl1tOVOl ft OOl K' S1tltptl1tooVtl «für die um 
einen Schiedsspruch Nachsuchenden oder für denjenigen, bei dem sie um einen 
Schiedsspruch nachsuchem). - 9, 25-37 liegen drei Entsprechungen von Parti-
zip und Verbalabstraktum vor: aVOEKOtlIlEVOe; ii ... otaJ3aA.O�vo<; ii OtafEl1ttl-
J.1EVO<; «wenn einer, der Bürgschaft geleistet hat ... oder ... in einen Betrug ver-
wickelt ist (?) oder etwas zu zahlen versprochen hat ... »: avooKuo OE ... Kai. 
ota!30Aite; Kai Ol( a)pilcrto<; IlUltllPE<; oi E1tlJ3tlMüvtE<; a1toq>oovtOVtooV ... «als 
Zeugen für die Bürgschaft ... und ... den Betrugsfall (1) und das (Zahlungs)ver
sprechen sollen die Erben aussagen». - 11, IOff. stehen a1tofei1tat und das 
zugehörige suppletive Part. Aor. Pass. 'zueinander in Beziehung: ai OE Ka A.i\t 0 
avq>aVtlllevo<;, a1tOfEl1ttlSSoo ... , Ö OE IlVtlllooV Ö tro �T1vioo a1tOOOtoo trot a1t0p
PTlSEVtl «Wenn der Adoptivvater will, soll er sich (vom Adoptivsohn) lossagen 
... , der für die Betreuung der Fremden zuständige Beamte aber soll (die Ent
schädigung) dem von der Lossagung Betroffenen (d. h. dem Adoptivsohn) 
übergeben.» - 10, 32-11,24 findet sich ein System von Gliedern der Wortfami
lie von avaq>alvEOSat «adoptieren»: 10, 32 avq>avolv iillTlV 01too Ktl tlA A.i\t, 
ullq>alvESal OE Kat' ayopuv ... «Adoption darf stattfinden, woher immer einer 
will (d. h. der Adoptierte darf beliebiger Herkunft sein), adoptieren aber soll 
man auf dem Versammlungsplatz ... »; 48ff. aloE K' �l yvf)ota tEKVa ton avq>a
vallEVoot, 1tEO« IlEV trov SPOEVooV tOV allq>aVtOV, !lt1tEP al SilA.elat a1to trov 

17 Text nach Ronald F. Willetts, The Law Code ofGortyn (Berlin 1967). 
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UöSA.q>tOOV AavXavov'tt «Wenn der Adoptierende legitime Kinder hat, soll der 
Adoptierte unter den männlichen (Kindern auf die gleiche Weise erben), wie 
die weiblichen (Kinder ihr Erbteil) von den Brüdern erhaltem); 11, 19ff. xP'iiSat 
Si; 'toiSSs ilt 'ta ypa��a't' sypa1tas, 'toov Si: 1tp6Sa Ö1tat n<; ExSt ii a�q>av'ti)t ii 
1t!lP' a�q>av'too �t, s't' svSucov il�TJv «Diese (Bestimmungen) soll man vom 
Zeitpunkt an anwenden, da (der Schreiber) diese Inschrift geschrieben hat; 
wenn aber einer auf irgend eine Weise (Vermögenswerte) aus früherer Zeit 
besitzt, sei es kraft seiner Stellung als Adoptierter oder (dadurch, dass er sie) 
von einem Adoptierten (erhalten hat), soll das nicht mehr rechtsgültig sein.» 
Nachmanson, Historische attische Inschriften Nr. 10 ( = IG I 31), 1 ... ht,v liv 
q>a[ivTJt ii ypaq>TJ'tat, sa )ayE'tco. Mv Si; saaYTJt, svsxupa�hco a\:m)v ho q>ilva<; ii 
ho ypaq>aa�vo<; (c •. die er anzeigt oder einklagt, soll er vor Gericht fordern. 
Wenn er vor Gericht fordert, soll ihn der Anzeiger oder Kläger pfändem), Buck 
Nr. 3 = S.-Fr. Nr. 55 (Teos, um 475 v. Chr.) A 6 öan<; s<; Y'iiv 'tt,v TTJiTJv KCOA.UOt 
ahov saaysaSat ... 11 saaxSsv'ta avcoSso1.TJ ... Delphische Labyadeninschrift 
Buck Nr. 52 = S.-Fr. Nr. 49 (um 400 v. Chr.) A 28f. Ai SE 't1. Ka 1tap vo�ov KS-
A.suacov'tt, 'toov KSA.sUaav'tcov 0 KtVSUVO<; sa'tco, 34f . ... �il'ts 'tov<; 'tayov<; SEKS-
aSat .... 0 Si; xpil�cov Ka'tTJYopsiv 'toov Ss�a�Evcov ... 'tayoov ... Ka'tTJYOpSt'tco ... 
Von bemerkenswerter Treffsicherheit ist Hes. Op. 265f. oi y' au'tQl KaKa 'tsuXSt 
avt,p äMcp KaKa 'tsuxcov, i1 Si; KaKt, ßOUA.t, 'tQl ßouA.suaav'tt KaK1.a'tTJ: es ist 
nicht verwunderlich, dass sich die zu epigrammatischer Kürze neigende 
Spruchdichtung mit der präzisen Sprache des Rechts gelegentlich berührt. Er
staunlich prägnant schildern mit Hilfe des Gegensatzes zwischen Aktiv und 
Medium und zwischen Wörtern für Äusserungen des Triumphes und des 
Schmerzes die Verse A 450f. = e 64f. eine vielschichtige Situation: svSa S' ä�' 

oi�coyil JS Kai SUXCOA.t, 1tEA.sV avSpoov OA.A.uv'tcov 'tS Kai OUU�EVCOV. Solche 
Formulierungen sind aber in der archaischen Dichtung Ausnahmen. Die Bei
spiele, die Walter Porzig, Die Namen flir Satzinhalte im Griechischen und im 
Indogermanischen (Berlin 1942) zur Illustrierung des Zusammenhanges zwi
schen Verbum finitum und zugehörigem Verbalabstraktum gesammelt hat, 
sind zwar für seine Zwecke ergiebig, aber flir unsere Fragestellung nicht be
langreich 18. 

2) Würdigung verdient wohl auch der Gebrauch des zwar nicht im Ver
bande mit anderen Formen desselben Verbums auftretenden, aber sinnschwe
ren, nicht bloss einen Nebenumstand ausdrückenden Partizips, namentlich 
wenn es in der juristischen Sprache eine wichtige Bedingung für die Gültigkeit 
einer gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung bezeichnet, wie schon I 157 
,....., 261 'talna KE 01. 'tsA.f:aat�t �s'taA.A.il�avn XOA.Oto «das werde ich ihm erfüllen, 
wenn er von seinem Grolle abläss1». Vielleicht auch schon bei Solon: Plut. Sol. 
22, 1 ... Kai vo�ov sypa\jlsv, u1.Ql 'tPEq>StV 1ta'tEpa �t, StSa�a�svov 'tEXVTJV f:1t-

18 Vgl. auch Schwyzer-Debrunner, Griech. Gramm. 2: Syntax (München 195 0) 356f. 
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a.vaYKE<; l1Tt etVat. Hdt. 6, 58, 111Tt 1tOli]craO"l öe 'tOUtO C1Wlat l1EYa.Aat E1ttKEatat, 
2, 38, 3 acri]l1avtov (seil. taupov) öe Sucravn Sa.vat<><; fl CTJl1lTJ E1ttKEt>tat, 2, 136, 
2 ... tq, öe \>1tOSEVtt tOUtO tO EVEXUPOV ti]vÖ& 81t&ivat CTJl1lTJV l1Tt ßOUA.o�vQ> 
a1toöouvat tO XPE<><; ... , Plat. Legg. 869c K&1.crSCO ÖTt tq, 1tatEpa f] l1TJtEpa a1to
Kt&1.VaVtt SUl1q, Sa.vatoc; fl CTJl1la. Bemerkenswert wegen des ziemlich hohen 
Alters der Inschrift (frühes 5. Jh. v. Chr.) ist der Gebrauch des Partizips avav
KaCo�vOtC; im Siedelungsgesetz aus West-Lokrisl9 Buck Nr. 59 = S.-Fr. Nr. 46, 
7ff. ai l1Tt 1tOAEl1COt avaVKaCOl1EVOlC; ö6��at avöpa.crtV h&vi KiJKatOV aptcrtlVÖav 
ton 1tAi]S&t livöpac; ÖtaKanouc; l1&icrtOV a��tol1a.XouC; f:1tt.FOlKOUC; 8<pa.y&crSat 
«(Das Gesetz gilt,) wenn 101 Männer, nach Würdigkeit (ausgewählt), mehrheit
lich, sofern sie nicht unter dem Zwange eines Krieges stehen, beschliessen, 
mindestens 200 kriegstüchtige Männer als Bewohner hinzufUhrem) (grössten
teils nach Wilamowitz)20. Plat. Legg. 762c Ö öe a1tocrucrO"lti]crac; Kliv flvnvaouv 
fl�pav f] vulC'ta a1tOKOtl1TJS&iC; ... OV&1.ÖTJ t& EXhco ... KOAaCEcrSCO t& 1tATJYaiC; ... , 
935 d ... 1talCOVn �EcrtCO nvi 1t&Pl tOU AEY&tV Y&AoioV liv&u SU110U, cruvt&ta�vQ> 
öe Kai l1&tU SU110U ... l1Tt E�E(nCO l1TJÖ&Vl «im Scherz soll es einem gestattet sein, 
über einen anderen ohne Leidenschaft etwas Witziges zu sagen, im Ernst und 
mit Leidenschaft aber soll es keinem gestattet sein». Obgleich wir diesen 
Sprachgebrauch in l1&taUi]�avtt XOA.otO schon bei Homer fanden, zögern wir 
doch, das kondizionale Partizip l1Tt l1&taßaAOl1EvQ> im Brief des Königs Darius 
an den Satrapen Gadatas21 schon der zu Lebzeiten des Darius angefertigten 
ionischen Übersetzung des altpersischen oder aramäischen Originals zuzu
schreiben. Die bewahrte Aufzeichnung, bekanntlich eine aus der ersten Hälfte 
des 2. Jh. n. Chr. stammende ungenaue Abschrift der ionischen Fassung des 
Briefes, weist spätgriechische Stilmerkmale auf, die wir gerade auch in dem 
Satze on öe tTtV l>1tep S&&v 110U öuiS&crtV a<pavlC&tC;, örocrco crOt l1Tt l1&taßaAo�
VCOt 1t&ipav iJÖtKTJl1EVOU SU110U erkennen zu können glauben. Nach allem, was 
man über die Ausdrucksfähigkeit des Altpersischen und des Aramäischen 
einerseits, des Ionischen schon des frühen 5. Jh. andererseits weiss, muss zwar 
die ionische Übersetzung, falls sie sich an den Geist der eigenen Sprache hielt, 
der altpersischen oder aramäischen Vorlage stilistisch überlegen gewesen sein, 
aber die auffallende sprachliche Gewandtheit der erhaltenen «Abschrift» muss 
doch der Modernisierung zu verdanken sein, der nicht nur die Wortformen, 
sondern auch der Stil unterzogen wurde. - Auch die bekannte Schlussformel 
von Eiden, mit der der Schwörende fUr den Fall, dass er den Eid hält, den Se
gen, fur den Fall des Eidbruches den Fluch der Götter auf sich herabwünscht, 

19 Wilamowitz a.O. (oben Anm. 4) 711'. 
20 Der Stil dieser Inschrift ist sonst zum Teil etwas unbeholfen; so sollte dem Dativ ta)l1tA:il�h:l, 

der, wie er hier steht, als präzisierender Nachtrag wirkt, avöpa<nv hevi KTl'catov eigentlich als 
Genitiv untergeordnet sein. Wilamowitz a.O. 14 nennt das «sehr gut, aber sehr archaisch». 

21  Nachmanson, His/orische griechische Inschrif/en (Bonn 1913) Nr. 10; Brandenstein und 
Mayrhofer, Handbuch des Al/persischen (Wiesbaden 1964) 91 (mit Literatur). 
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enthält das kondizionale Partizip, etwa in der Labyadeninschrift A l4f. EUOP
KEovn IlEIl Ilot uyaSa Eil122, B l 7f. KTptEuIEcrSeo olKaleo<;; tav \jIci<pov <PEPOVtl 
1toU' uyaSa tou<;; SEOU<;; 0100IlEV23, S.-Fr. Nr. 3 (Orchomenos in Arkadien, 4. Jh. 
v. Chr.), C 16 und 35 KEuopKEvn Ilf:V tuyaSa24, ähnlich auch in den Segens- und 
Fluchformeln am Schluss von Gesetzen, vgl. im Siedelungsgesetz von West
Lokris l5f. dllEv ton tauta 1tapßalvovn e��cOA.ElaV ... , ton oe EucrEßEovn hlA,ao<;; 
ecrcrteo (seil. ö'A1toMcov ö TIUS10<;;). - Dass sich der Gebrauch des Part. Präs. im 
Griechischen stärker als in irgend einer anderen idg. Sprache entfaltet hat, 
zeigen auch beim kondizionalen Partizip schon die archaischen Texte, aber zu 
voller Blüte ist diese Konstruktion erst von Herodot an gelangt. 

3) Charakteristisch für die griechische Gesetzessprache sind Partizipien 
mit generellem Artikel wie 0 ßOUA.OIlEVO<;;, 0 EaEA.coV, 0 IPTIseov «jeder, der will», 
6 1tpocrtuYlaveov «wer gerade dazu kommt», 0 ouvallEVO<;; (<jeder, der dazu in 
der Lage ist» . Sie bezeichnen eine beliebige Person aus dem Publikum, die, 
wenn sie bloss will oder kann, unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt 
wird, ins juristische Geschehen einzugreifen. Plat. Legg. 762c/d KOA.aSEcrSeo ... 
1tA,l1yai<;; imo tOU cruvtuyx.avovto<;; Kat eSEA.oVto<;; KOA.clSE1V unlleoPTtteo<;;, 935 co 
1tpocrtuyx.aveov 1tPEcrßUtEPO<;; rov tcp VOIlQl UIlUVEtO>, 914b 0 1tpocrtuyx.aveov, 
880d 0 1tapaYEvoIlEVO<;;, 932d 0 1tUSOIlEVO<;;, Thuk. 4, 118, 1 ...  OOKEi TJlliv IPft
crS al (nämlich die Einrichtungen des Apollonheiligtums zu Delphi) tOV ßou
A.OIlEVOV aooA.co<;; Kat uOEm<;;, ähnlich 5, 18,2. Für Herodot bemerkt E. Powell, A 
Lexicon to Herodotus (Cambridge 1938, Nachdruck Hildesheim 1960) 62 «es
pecially 0 ßOUA.OllEvo<;;», etwa 1, 196, 1 e�ftv oi: Kat e� ÜA,Ä;l1<;; Krolll1<;; eA.aovta tOV 
ßOUA,OIlEVOV rovEEcrSal. Ein altes inschriftliches Beispiel findet sich in dem 
durch ihre gemeinsame Mutterstadt Argos in der Zeit um 450 v. Chr. vermittel
ten Bündnisvertrag zwischen den beiden kretischen Städten Knossos und Tyli
sos Buck Nr. 85 = S.-Fr. Nr. 27 B 3f. XPTtllata oi: 1111 'Vltl1tacrKEcrSeo ho KVrocrlO<;; 
ev TUA,lcrrol, ho oi: TUA,lcrlO<;; ev Kveocrrol ho IPTttseov. Auch die Labyadenin
schrift hat A 38 ö oe XPTtseov, ferner Tegea 24 ill<paivEv oi: tOV ßOA,OIlEVOV. Ob 
schon Solon diesen Partizipialgebrauch kannte, scheint trotz Plut. Sol. 18,6 Kat 
yap Kat 1tA,l1YEVtO<;; hEPOU Kat ßtacrSEVto<;; ft ßA,aßEVto<;; e� i'jv tcp ouvallEVep Kat 
ßOUA.o!!EVQl ypa<pEcrSal tOV aotKOUVta und Aeschin. 1,26, 183 . . .  tÜV eVtUIOVta 
KEA.EUEt KatapPl1Yvuv(l1 ta illatta (der aufgeputzten Ehebrecherin) ungewiss. 
Bei Homer ist er schon wegen der Unfertigkeit des Artikels nicht zu erwarten. 

4) Der Nuancenreichturn einer Prosa beruht zum Teil auf der Möglichkeit, 
wichtige Wörter durch ungewöhnliche Stellung hervorzuheben. In Gesetzen 
steht das Stichwort oft an der Spitze, in Bedingungssätzen sogar vor der Kon
junktion: Plat. Legg. 721 a yallEiv oe . . .  , 909d SUE1V 0' otav e1tt VOUV in tlVl ... , 
934c lla1VollEvo<;; oe üv n<;; n ... , 930c VECOtEpa 0' ÜV oOKfi tOU OEOVtO<;; EtVat (eine 

22 Zur Variierung d er Fortsetzung durch einen Bed ingungssatz siehe unten S. 15 2. 
23 Zur Variierung durch die ind irekte Rede siehe unten S. 15lf. 
24 Zur Entgleisung der Konstruktion in der Fortsetzung unten S. 154 . 
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Witwe) 1tpO� 'to �ilv o.u uyto.1.voucro. ävo.vopo� ... , 869c MEA.<pO� 0' i:av MEA.<pOV 
K'tElVn ... , 855 b �11�1.0.� Os äv 'tt� 1tA.f:OVO� ä1;tO� dvat OOKU ... , 929c 'tov 0' a1to-
KllPUXS&V'to. i:av 'tt� 'trov 1tOA.t'trov u\ov �06A.ll'tat S&crSo.t ... , 868 a Ooi)Aov 0 
K'tElVo.� Eo.U'tOi) �sv Ko.SllpacrSro, i:av Os aA.A.O'tptOv2S ••• , 914a ooi)Ao� 0' Mv TI, 
954a <propiiv Os iiv i:S&A.n n� 'tt 1to.p' o'tepoi)v, Hdt. 2, 35, 4 'tP&<PEtv 'tOi>� 'tOK&o.� 
'toicrt �v 1tatcrl. OUöE�1.o. avuYKll �ll �OUAO�&VOtcrt, 'tfIcrt Os Suyo.'tpucrt 1tiicro. 
avuYKll Ko.l. �ll �OUA.o�vncrt, Gortyn 9, 40 u\i>� 0.1 K' aVO&Kcrll'to.t, a� 1(' ö 1to.'tllo 
Orollt «wenn ein Sohn eine Bürgschaft übernimmt, so lange der Vater 1ebt», 11, 
1f. aVllP 0.1 K' a1toSo.vrov 1to.'tprotroxov Ko.'to.A1.1tllt ... , 4, 8f. "(uva XllPEuovcr' o.i 
a1to�uA.ot 1to.t01.0V, ähnlich 6, 1; 11, 24 und 47; 12, 1 und 6; 1O, 3rAv<po.vcrtv 
il�l1V 01tro KU 'ttA Ailt (vgl. oben S. 142); immer handelt es sich in Gortyn zu
gleich um Sätze, die ohne Os eingeführt werden, was nach Willetts (siehe Anm. 
17) 4 das Einsetzen eines neuen Themas markiert. Heiliges Gesetz von Kyrene 
Buck Nr. 115 = S.-Fr. Nr. 39, 40 'i\ Vll�O� 0.\ �lt 't1. Ko. EKro� �tiit, Buck Nr. 2 = 

S.-Fr. Nr. 62 (Halikamass, kurz vor 454/53 v. ehr.), 3 l f. 'tov v6�ov 'toi)'tov ilv 
'tt� S&Allt cru'YX&at. 

5) Ein nicht seltenes Nebenergebnis der einen Begriff hervorhebenden 
Wortfolge ist die Sperrung; sie weckt Aufmerksamkeit und Spannung und 
gehört bekanntlich zu den wichtigsten Stilmitteln der antiken Prosa. Neben der 
Hervorhebung können auch verschiedene andere stilistische Beweggründe zum 
Hyperbaton führen, etwa Plat. Legg. 916a i:uv 'tt� avopu1tOOOV a1tooro'tat KU�
vov <pS6n ... und 937 a "(UVo.tKl. 0' i:1;&cr'tro i:A.EuS&P� �o.p'tupEiv die beliebte 
Zweitstellung des Verbums, die Vermeidung rhythmischer Schwerfälligkeit 
durch Versparung der 'Schleppe' auf den Schluss, die Erleichterung des Ver
ständnisses durch Aufgliederung eines Komplexes in seinen allgemeinen und 
seinen besonderen Teil. Die ausgesprochenste Sperrung liegt bei vorangehen
dem adjektivischem Attribut vor, weil dieses erst durch die hinausgezögerte 
und mit Spannung erwartete Nennung des zugehörigen Substantivs verständ
lich wird, etwa Plat. Legg. 784e Mv aA.A.o'tp1.� 'tt� 1tEPl. 'ta 'tOto.i)'to. KOtVroVU 
"(UVatKl. ... , 844e ... \Epa� �sv 1tEV'tltKOV'to. O<pEtA.f:'tep 'tq, Atov6crep Opo.X�u�; nur 
im ersten dieser Beispiele ist das vorangestellte Adjektiv betont. In den Inschrif
ten ist die Sperrung selten; hierin liegt ein Hauptunterschied zwischen literari
scher und epigraphischer Gesetzesprosa. Als steif darf zwar, wie oben S. 136 
angedeutet, auch der inschriftliche Stil nicht bezeichnet werden, aber zu der 
von den Schriftstellern gehandhabten Freiheit hochdifferenzierter Gewichts
verteilung erhebt er sich doch nur ausnahmsweise. Gortyn 7, 27f. �1.o.v 0' EXEV 
1to.'tprotroxov 'tov i:1tt�UA.A.ov'to., 1tA1.0.0 Os �lt ist eine stark emphatische Aussage, 
weil betont werden soll, dass ein Recht auf Ehelichung einer Erbtochter vom 
Berechtigten nur einmal in Anspruch genommen werden darf26• Die gesperrte 
Voranstellung des von einem weiteren Genitiv abhängigen Genitivs 'trov XPll-

25 Zur Konstruktion unten S. 152. 
26 Willetts a.O. (oben Anm. 17) 71. 
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IlUtOlV an den beiden Stellen Gortyn 4, 23ff. t<lV 1ta't&pa ... 'trov IPTlIlUtOlV Kap
tEPOV iillllV taO oaicrtOC; und 8, 42ff. trov oe IPllllUtOlV Kapt&pOvC; iillllV taC; 
fEpyacriac; t6c; 1tu'tpOlavc; mag rhythmische Gründe haben, ist aber ungeschickt, 
weil der Leser trov IPllIlU'tOlV zunächst als unmittelbar von Kap'tEpovC; abhän
gig aufzufassen versucht ist; dass die Genitive taO oaicrlOC; und 'taC; fEpyacriac; 
ähnlich wie 'trot 1tA.Tt3tt in dem avopucrw ... trot 1tA.Tt3Et des lokrischen Siede
lungsgesetzes als korrigierender Nachtrag - EK 1tapaUTtA.ou, wie es Wilamowitz 
dort nennt - gemeint wären (vgl. Anm. 20), ist sehr unwahrscheinlich. Dem mit 
Recht nicht der eigentlichen Sperrung, sondern dem ungezwungenen Nach
tragsstil zugerechneten Typus IIuppoC; E1toillcrEv i\3T1vaioc;27 gehören Fügun
gen an wie Nachmanson, Histor. griech. Inschriften Nr. 2 (altes Gesetz von 
Chios, um 600 v. Chr.), Rückseite 5f. ßoUA.TJ aYEtp&cr30l il 0l1llocrill (vorher 
EKKaA.ticr30l Ec; ßoUA.TJV 'tTJV 0l1llocrillV), Buck Nr. 70 = S.-Fr. Nr. 35 (in Tegea 
gefunden, aber lakonisch, 5. Jh. v. Chr.), B 4 tol. uiol. aVEA.cOcr3m 'tol. YVTtcrtOt. 

6) Beim Chiasmus müssen zwei Stufen unterschieden werden: das mehr 
oder weniger zuflUlige, unbeabsichtigte Zustandekommen dieser Figur, etwa 
infolge der nicht vorwiegend ästhetisch bedingten gegenseitigen Anziehung 
gleichartiger Satzglieder, und die zur Milderung eintöniger Wiederholung be
wusst angewandte Kreuzstellung. Die Chiasmen in den Gesetzesformulierun
gen Platons gehören durchwegs der zweiten Stufe an, etwa 721 b ... �111l1Oucr3at 
IPTtllacrt Kat. attlli�, IPTtllacrt !lf:v tocrOtC; Kat. tOcrOtC;, tfl Kat. tfl oe attlli�, 880d 
�11lltoucr3m oe ... Ö !lf:V IlEyicrtou tlllTtllatOC; rov Ilvq., OEUt&POU oe rov 1t&VtTtKOVta 
opalllaic;, 'tpi'tou oe tptUKOVta, tiKOcrt OE 'tOU tEtUP'tOU, ähnlich 754e; 760a; 
936c. Demgegenüber ist die ästhetische Motivierung der meisten inschriftli
chen Beispiele weniger ersichtlich, etwa E. Nachmanson, Historische attische 
Inschriften Nr. 10 = IG I 31, l 3f. ßouv OE Kal. 1tavho1tA.iav l11tuYEw EC; nav
a3�vata 'tU lltyUA.a Kat. Ec; Atovucrta cpaA.A.6v, delphische Labyadeninschrift S.
Fr. Nr. 49 = Buck Nr. 52 A 44ff. üytv oe ta1tEMaia ... Kal. tUC; oaputac; CP&PEV 
«Man soll die Opfertiere für das Apellai-Fest ... heranführen und die Kuchen 
bringem>, und im folgenden noch dreimal mit zum Teil abgewandelten Verbal
formen (I1Y&'tOl, CPEP&tOl), aber immer mit der gleichen Stellung der Glieder. Um 
der Eleganz willen aber wechselt wohl die Stellung der Satzglieder Tegea 6ff. Ei 
OE 1tO�OC; OtaKmA.ucrEt tl 'trov epymv 'trov Ecro03&v'tOlV ii 'trov ilpyacr�vOlv tt 
cp3tpat «wenn aber der Krieg eine der verdungenen Bauunternehmungen ver
hindert oder eine der schon in Ausführung begriffenen zerstört», was ganz zum 
Gesamtstil dieser Inschrift passt, die als gediegenes Prosakunstwerk bezeichnet 
werden darf. 

7) Auf die Abwechslung im Ausdruck verwendet Platon - freilich mit 
taktvoller Zurückhaltung - kunstvolle Sorgfalt. Bei der grossen Menge von 
Gesetzen, die er in kurzem Abstand zu formulieren hatte, war zwar die Gefahr 

27 Scliwyzer-Debrunner, Griech. Gramm. 2, 693da und 697fa. 
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eintöniger Wiederholung grösser als in einem inschriftlichen Gesetz mässigen 
oder geringen Umfangs, aber auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes 
muss die Variationslrunst der Inschriften als hinter derjenigen Platons weit 
zurückbleibend bezeichnet werden. Auch in diesem Punkte hebt sich die litera
rische von der inschriftlichen Gesetzesprosa deutlich ab. So ist z. B. die häu
figste Form für die Annahme eines Vergehens der Bedingungssatz, etwa Legg. 
872b euv öe öou� eA.euSspOV . . .  Cl1tOK'tSlVn ... , aber daneben wendet Platon 
das Partizip, etwa 868 a ÖOUA.oV ö K'tSlVU� ... , und das Verbalabstraktum an, etwa 
955 b Ij)UYUöo� öi: \)1toöoX;ii� S6.vu'to� STJlllU ECHro. Wenn eine Vorschrift gege
ben und im Anschluss daran die Ahndung ihrer Missachtung oder Übertretung 
formuliert wird, scheuen sich die Inschriften nicht, das Verbum der Vorschrift 
einfach verneint zu wiederholen, etwa Buck Nr. 62 = S.-Fr. Nr. 52 (Olympia, 6. 
Jh. v. ehr.), 4 ... crOVEuv K' uAitA.ot� .... ui öi: IlU crovEUV ... (c.. sollen sie sich mit
einander in Verbindung setzen ... Wenn sie sich nicht in Verbindung setzen ... » ,  

Buck Nr. 61 = S.-Fr. Nr. 51 (Olympia, vor 580 v. ehr.), 5 ... f:1tSV1tOt SE K' 'EA
AaVOÖl1CU� ... 6 ui si: 1111 'V1tot ... « ••• soll es der Hellenodikes durchsetzen ... ; wenn 
er es nicht durchsetzt ... » ,  Buck Nr. 57 = S.-Fr. Nr. 44 (Oeanthea, frühes 5. Jh. v. 
ehr.), 41 'tOUVKUA.etIlEvrot 'telV ÖlKUV ÖOJ1EV 'tüv upxov ... 43 u'i KU 1111 ÖtÖön 'tön 
f:VKUA.el!1Evrol 'telV ÖlKUV ... , Buck Nr. 65 = S.-Fr. Nr. 53 (Olympia, 4. Jh. v. 
ehr:), 1 'tuip öi: ysvsuip Ilel IjmyuöSlTJIl Iluöi: ... 1l6.'ts 'tel XPlJIlU'tU öUllocrlÖ>J1EV. ui 
ÖE 'ttp Ijmyuöslol uhs 'tel XP11llu'tu ÖUIl0crtOlU ... , delphische Labyadeninschrift 
A 46ft" . . . , UYE'tro 'tu1tsAAaiu .... ui öt KU 1111 a'YT)l ... 28. Kaum um eine beabsich
tigte Variation handelt es sich Buck Nr. 85 = S.-Fr. Nr. 27 (Argos, um 450 v. 
ehr.), 36ft". 'toi� Suovcrt �SlVtU 1tUptxsv 'tov� K vrocrlove;; .... ai öi: 1111 öoisv �SlVtU 
. • •  29. Diese einfachste Formulierung findet sich zwar gelegentlich auch bei Pla
ton, etwa Legg. 879a ... 1tUpuöo'tro 'tüv ÖOUAoV .... eelv öi: 1l11 1tUpuölöep ... , und 
auch das vielleicht etwas saloppe si öi: 1111 verschmäht er nicht ganz, etwa 721 b 
YUllsiv oi: .... si öi: IllJ, STJllloucrSUt ... , vgl. auch 945 a. 949 bJo. Meistens aber zieht 
Platon reizvolle Abwandlungen vor: In einem Falle wie 765 a ... Ei� 'tüv �UA.A.o
YOV l'trocruv, e1ttS11lllot EaV 1111 'irocrl hebt schon die Konzentration der üblicher
weise einen ganzen Nachsatz füllenden Strafandrohung auf ein einziges Wort 
(e1ttS11lllOt) die eintönige Wirkung des wiederholenden verneinten Bedingungs-

2 8  Gleich zu beurteilen ist natürlich auch die Wiederholung des positiven Verbs nach Verboten, 
etwa Buck Nr. 5 0  = S.-Fr. Nr. 48 (Delphi, 5 .  Jh. v. e hr), I Tov foivov Ili] cpclP&V t� toi) 
/lpoIlOU. al /1& Ka cpclPlll ... 

29 Auch b ei der Formulierung etwas anderer, aber vergleichbarer Inhalte zeigen sich die In
schriften oft unempfindlic h gegen gleichförmige Wiederholungen, etwa Buck Nr. 7 0  = S .-Fr. 
Nr. 35 (Tegea, aber lakonisch, 5 .  Jh. v. ehr.), B 3lf. al /lt Ka Ili] �ci>I1, toi uloi civ&i..ci>aSro toi 
rvilalOl .. . · &i M Ka Ili] �WVtl .. . (im ganzen viermal); lokrisches Siede1ungsgesetz 3lf. &1tlVOllia 
/I' Eatro .. . ltal/lL al M 11i] lta� &ill, KopaL al M Ili] Kopa &ill, ci/l&A.CP&Wl usw . 

3 0  In den Inschriften ist diese abgekürzte, wohl aus der Umgangssprac he stammende Aus
drucksweise nicht selten, etwa Buck Nr. 26 = S.-Fr. Nr. 9 (Mytilene, kurz nac h 324 v. e hr.), 27 
ai 3& 111], ebenso Tafeln von Heraklea (Buck Nr. 79 = S .-Fr. Nr. 23) I 145. 
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satzes auf, vgl. auch 764a ... f:1tClvuYKe<; 0' EO"'U.o (seil. Ei<; f:KKATJO"iuv Kai. 'tOV 
KOlVOV �UA.A.oyOV lEVat) 'tC!> 'trov oeo'tEpc.ov KUi. 7tponc.ov 'tl�TJ�u'tc.ov, OE KU OPUX
�u1<; t;;TJ�100�EVCP, f:UV �ll 7tUProv f:�e'tut;;TJ'tat 't01<; �OUOYOl<;, und in einem 
Beispiel wie 774 blc ... 7tu<; 'tC!> clölKOO�EVCP ßOTJSei'tc.o ... , �ll ßOTJSrov OE ... tut die 
Zusammenziehung des negierten Kondizionalsatzes in ein Partizip den glei
chen Dienst. Eine elegante Variation ist auch die Anknüpfung der angedrohten 
Strafe durch Ti, etwa 934c/d 0\ 7tPOO"T)KOV'tE<; ... qmAu't'tov'tc.ov uU'tou<; (seil. 'tou<; 
I·Ul1VO�voo<;) Ti t;;TJ�iuv f:K'tlVOV'tc.ov ... , zuweilen durch eine ausdrückliche Nen
nung des Ungehorsams verstärkt, etwa 878 cl d ... O"'tpu'teoEO"Sc.o ... , Ti �ll oprov 
'tuu'tu3 1 \m001Ko<; 'tC!> f:SEAOV'tl 'tTi<; aO"'tpu'teiu<; Yl YVEO" Sc.o ... , 756 c ... f:K 'trov 
JlEyiO"'tc.ov 'tlJlTJ�a'tc.ov ä7tuv'tu<; <pEpew f:� avuYKTJ<;, Ti t;;TJJllOUO"SUl 'tov Jlll 1tE1S6-
JlEVOV 'rfI oo�aO"n t;;TJJli�. Dieses Ti scheint in den Inschriften selten zu sein; ein 
Beispiel findet sich in der Labyadeninschrift A 49f . . .. ays.c.o 'ta7teUu1u Ti U7to
'tE10"U'tc.o fiKU'tl OPUXJlu<; ... Vermieden wird die Wiederholung des in der Vor
schrift vorkommenden Verbs auch dann, wenn anstelle der negativen Bedin
gung ein positiver Ausdruck für das gesetzwidrige Verhalten tritt, etwa 917 c f:UV 
OE 'tl<; a7tE1SfI 'tOU'tOl<;, 810 a 0 OE �ll 7telS0Jlevo<; Q'tlJlo<; 'trov 7tatOE\rov EO"'tc.o 
'tlJlrov, 866a f:UV OE 'tl<; a7tE1SfI ... ; freilich besteht das gesetzwidrige Verhalten in 
manchen dieser Fälle nicht im Tun oder Lassen einer einzigen Handlung, 
sondern eines ganzen Komplexes von Handlungen, so dass die wörtliche Wie
deraufnahme kaum möglich wäre und die Zusammenfassung in einen Sammel
begriff kein stilistischer Luxus mehr ist, vgl. Anm. 31. Das trifft auch auf die 
meisten inschriftlichen Beispiele zu, vgl. das lokrische Siedelungsgesetz 15 dJlEV 
'trol 'tUU'tU 7tupßaivov'tl f:��roA.ElaV ... «dem Übertreter werde Untergang» (Wi
lamowitz), Labyadeninschrift C Ende Ul OE 'tl 'tOu'tc.ov 7tUpßUAA.ol'tO 'trov YE
YPUJl�vc.ov, Buck Nr. 56 (Stiris, um 180 v. Chr.), A 59f. 07tO'tEPOl OE KU �ll f:Jl
JlEivc.oV'tl32 f:V 't01<; YSYPUJlJlEV01<;, a7to'tE10"UV'tc.oV 't01<; f:JlJlE1VUV,'t01<;33 upyopioo 
'tUAaV'tU OEKU. Die, wie schon bemerkt, besonders sorgfältig stilisierte Inschrift 
von Tegea hat einerseits 40ff. das kunstlose . .. U7tOKaS10"'tu'tc.o 'to KU'toßAa<pSEv 
... El 0' liJl �ll KU'tOO"'tUO"TJ34, andererseits 45ff. das einer hochentwickelten Prosa 

3 1  Die Ersetzung der in der Vorschrift genannten spezifischen Handlung (hier O'tPUtElJ&O'SUI) 
durch das allgemeine Verbum (�tUn» in der Formulierung des Ungehorsams kann ebenfalls 
als Variation gewertet werden; sie ist auch etwa an der oben S. 144 angeführten Stelle Hdt. 6, 
58, I in IJi] 7tOlllO'UO'I OE tOÜtO angewandt, ferner im Heiligen Gesetz von Kyrene Buck Nr. 
1 15, 86f. Ii OE tUÜtU IJi] 7tOlllO'UIO'U IJlal ihcaO'O'u . . .  Freilich enthält in solchen Fällen die 
vorangehende Vorschrift zuweilen so viele Verben, dass eine wörtliche Wiederaufnahme 
kaum möglich wäre und die Zusammenfassung zu einem einzigen Verbum allgemeinen 
Sinnes sich aufdrängt und keinen stilistischen Schmuck mehr darstellt, Das gilt auch rur 
Gortyn 10, 29f. ut OE tU; tOUtrov tI fEPKOUI ... 

32 Auch Plat. Legg. 844c Ö OE IJit &IJ�vrov &V tfl ta!;&1 ... besteht die ta!;u; in einem ganzen 
Komplex von Vorschriften. 

33 Dies zugleich ein ( allerdings spätes) Beispiel rur die oben unter I) behandelte Erscheinung 
(IJit tIJIJtivrovt\ - &IJIJ&lvavtou;). 

34 Wohl eher haplologisch rur a.7tI>KUtI>OtaOl1 als eine beabsichtigte Variation. 

10 Museum Helveticum 
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wohl anstehende Ei 0' liv tt<; trov f:pYffiVUV fl trov f:pya�ollevffiV btllpeul�ev 
OeatOl tV ta Epya fl U7tE1Siivat toi<; f:7t1IlEAOllevol<; fl Katmppoviival trov f:7t1�a
lliffiV trov tEtay!J.&vffiv ... Der Besprechung abstrakt-genereller juristischer Aus
drücke wie f:lllleVElV, U7tE1SEiV, 7tapaßaivElv, die alle der archaischen Sprache 
noch fehlen, darf vielleicht hier ein parenthetischer Hinweis auf die Entwick
lung der Ausdrücke des Umstrittenseins angeschlossen werden. Oben S. 138 
haben wir die � 497f. vorkommenden Ausdrücke veiKo<;, f:VelKEOV als noch 
ungenaue Benennungen der Auseinandersetzung bei umstrittener Rechtslage 
bezeichnet. Bei Platon nun ist etwa die Wortfamilie von UIl<jllcrßlltEiv häufig 
vertreten, z. B. 948 b/ c 0100U<; yap m:pl. eKucrtffiV t&V UIl<jllcrßTJtOullevrov OPKOV 
toi<; UIl<jllcrßlltOÜcrlV . .. , 954 c t&v UIl<jllcrßlltllcrtllffiV xpovou apo<;, OV f:UV tl<; TI 
KEKtllIJ.f:VO<;, 1l1lKf:t' UIl<jllcrßlltEiv f:�Eival, kurz danach UIl<jllcrßt,tllcrl<;. Weitere 
Ausdrücke dieses Bedeutungsfeldes : Thuk. 4, 118, 8f . ... tel UIl<jltAoya OiKn 
olaAUOVta<; liVEU 7tOA.f:1l0U, 5, 18, 4 flv oe tt OlU<jlOPOV TI 7tpü<; UAAt,A.oU<;. In In
schriften: Buck Nr. 58 = S.-Fr. Nr. 45 (Oeanthea, frühes 5. Jh. v. ehr.), 9 Ai K' 
UVOlXU�ffiVtt tOt �EvOOi1cal, Buck Nr. 70 = S.-Fr. Nr. 35 (siehe Anm. 29), B lOf. 
Et oe K' UV<jllA.f:YffiVtt, tOt TeyeUtal olayvOVtro Kel tÜV SeSIlOv, Gortyn 5, 44ft". at 
oe Ka xpt,llata OattOIlEVOl Ili] crUVYlYVrocrKffiVtt UV<jlt tav oaicrlV. überaus be
merkenswert ist Hes. Th. 229f . ... Aoyou<; 'AIl<jllAAoyta<; tE �ucrvollillvJ5 t', weil 
man eigentlich keines der drei Wörter in ihrer geistigen Bedeutung so früher 
Zeit zutraut; gewiss sind sie ebenfalls Zeugen der «gewaltigen geistigen Ent
wicklung», die Troxler (siehe Anm. 35) 169 und 236 bei Hesiod gegenüber den 
homerischen Epen feststellt. - Doch zurück zur stilistischen Variation! Den 
Ausdruck für die Straflosigkeit eines Tatbestandes weiss Platon folgendermas
sen abzuwandeln: Legg. 764a U�t,lll0<; u<jlEicrSffi, 756d tÜ OE tetaptov (seil. 
ttlllllla) f:A.EUSEPOV u<jlEicrSal tii<; �llllia<;, einige Zeilen später u�t,Il\Ov 0' dval 
tÜV f:K tOÜ tEtUptOU Kat tpttOU ttllt,llato<;, 721 d 7tElSOIlEVO<; IlEV ouv tip VOIlC!l 
U�t,lllO<; U7taAAunOltO liv, 960a 6 IlEV 7tE1S0IlEVO<; Ecrtro �llllia<; f:Kto<;. Auch 
mehrere Adverbien der Bedeutung «straflos» wendet Platon an, etwa 762d 
atlllffipt,tffi<;, 917c avatt, 874c Vll7tOlVl.. Für die Erlangung einer höheren oder 
der höchsten Stimmenzahl verfügt er über verschiedene Formulierungen, etwa 
759d 0\<; liv 7tA.Eicrtll yevlltat 'l'ii<jlo<;, 766 e ql 0' liv 7tA.Eicrtal 'l'ii<jlOl �UIlßroO"\, 
929 b Kat f:av IlEV 7tEiSn 6 7tati]p Kat crull'l't,<jlOU<; AUßn 7tUVtffiV trov �U'Y'YEVroV 
\mEp iilllcrU. - Schon oben S. 138 haben wir erwähnt, dass Aeschylus Hik. 614 
zwei für einunddasselbe Vergehen angedrohte Strafen nicht in langweiliger 
Parataxe aneinanderreiht, sondern die eine davon einer Präposition der Hinzu
fügung (�uv) unterordnet, und dass Platon dann diese Konstruktion sehr häufig 
anwendet. Allerdings wiesen wir in Anm. 12 darauf hin, dass dann, wenn das 
Hinzutreten einer eigentlichen Zusatzstrafe für einen erschwerenden Umstand 
zu einer das nichtqualifizierte Vergehen bereits ahndenden Grundstrafe gemeint 

35 Hans Troxler, Sprache und Wortschatz Hesiods (Zürich 1964) 201. 
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ist, kein biosses Stilmittel, sondern eine notwendige Ausdrucksweise vorliegt. 
Das trifft etwa Legg. 845 e zu liv OE tle; OepATI epup�uKsi.ate; �Ml1t'trov (seil. uorop 
aAA.O'tpwv), 1tpOe; 'tC!> tl�f)�Utl KUSllpa'tro 'tue; 1tllYUe; ... , weil die Verschmutzung 
durch Gift einen qualifizierten Fall der Beschädigung fremden Wasserbesitzes 
darstellt, ebenso 878 c 'tOu'tov OE �s'tu 'trov aUrov �ll�\rov (die für jede Körper
verletzung gelten) &K'tivElV KUi. 'tfl 1tOA.sl 'tT]V �Ml�llV (weil der Verletzte ein 
Wehrpflichtiger ist und dadurch die Wehrkraft des Staates geschwächt wurde). 
Auch 9 1 7  d 0 OE epuvspoe; YEVO�VOe; tl 1troA.roV 'tOl0U'tOV (seil. Ki�OllA.OV tl) 1tPOc; 
'tC!> cr'tEPllSflvUl 'tou K\�OllA.sUSEV'tOe; .. .  'tfl �acrtlY\ 'tU1t'tEcrSro 1tAllYae; ... war dem 
Verkäufer verfälschter Ware diese schon vorher durch den Entdecker der Ver
fälschung weggenommen worden. Aber in anderen Fällen drückt diese Kon
struktion, die dann als Stilmittel gelten darf, wirklich zwei mehr oder weniger 
auf der gleichen Linie liegende Strafen aus. Den nun folgenden Beispielen ist 
zwar gemeinsam, dass bei oberflächlicher Betrachtung nur die zweite Strafe als 
gewöhnliche gerichtliche Sanktion erscheint, die mit 1tpOe; eingeführte erste 
Strafe aber eher als eine der Verfehlung auf dem Fusse folgende Unehre und 
Blossstellung. In den platonischen Gesetzen ist aber diese Unehre durchaus 
eine ordentliche Strafe, vgl. etwa 9 1 7  c .. .  aeppovtlcr'trov OE KUi. a1tE1Srov (nämlich 
dem Gebote, einen seine Ware auf gesetzwidrige Weise mit Schwüren anprei
senden Verkäufer mit Schlägen zu züchtigen) EVOxOe; Ecr'tro 'l'oYQ> 1tpooocriue; 
'trov vo�rov, 880 b ... fJ KUKOc; Ecr'tro KU'tel vo�ov, 881  c �ollSrov �Ev E1tUlVOV 
&XE'tro, �T] �ollSrov OE 'l'oyov, 774 c �T] l3011Srov OE 0 1tUpuysvo�svoe; OE1A.Oe; 'tE 
ä�u KUi. KUKOc; U1tO 'tOl> v6�ou 1tOA1'tlle; slvul A.syecrSro. So darf also in den fol
genden Beispielen die Ausdrucksweise mit 1tpOe;, ohne dass wir den etwas be
sonderen Charakter der Ehrenstrafen gänzlich leugnen wollen, als ein Stilmittel 
zur Vermeidung der wenig reizvollen Anreihung mit (<Und» betrachtet werden: 
9 l4c (vgl. schon oben S. 138) &elV OE 'tle; &AEUSEpOe; (eine gefundene fremde 
Sache nach Hause trägt), 1tPOc; 'tC!> aVEAEUSEpOe; dVUl OOKEiv Kui aKolvrovll'tOe; 
vo�rov OEKU1tMlcrWV 'tfle; tl�fle; 'tOl> KlVllSEv'tOe; a1to'tlVE'tro 'tC!> KU'tUA\1tOV't136, 
764a 0 OE �T] 'SEA.roV ... �ll�\OucrSro 1tEV'tf)KOV'tU opux�uie; 1tpOe; 'tC!> KUKOe; ElvUl 
oOKsiv, 945a 0 OE oepA.cOV 'tTJV OlKllv (nämlich Verurteilung wegen Wegwerfens 
der Waffen aus Feigheit, was das Verbot nach sich zieht, als Soldat zu dienen) 
1tpOe; 'tC!> aepsicrSul 'trov avopslrov KlVOUVrov37 ••• 1tpocrU1to'tslcra'tro �lcrSOV .. . -
Selbst mit so einfachen Mitteln wie Abwechslung zwischen Nebensatz und 
Partizip zu erreichende Variationen wie 879 a Mv OE �TJ &ATI ... , &A.cOV OE ... finden 
sich in den Inschriften meines Wissens selten. Zwei bemerkenswerte Variatio
nen enthält in der Labyadeninschrift der Satz B 17ff. KTt1tEUXEcrSro olKulroe; 'telV 
'l'iiepov epEPOVtl 1tOU' ayuSel 'toue; Swue; 0100�EV, ui OE aolKroe;, 'tel KUKa: erstens 
die indirekte Rede, die gegenüber dem zu Beginn der Inschrift (A l ff.) stehen-

36 Da vorangeht (914b) Cl" 'tU; 'trov au'toü n lCa'taAiltll ltOU, ergibt sich durch lCu'taAiltll - 'tCP 
lCa'tuAlltOVn wieder ein Beispiel rur die unter 1) besprochene Erscheinung. 

37 Diese Strafe war allerdings schon im vorhergehenden (944e) genannt worden. 
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den Eid in direkter Rede eine Abwandlung darstellt, zweitens den Übergang 
von der Partizipialkonstruktion zum Bedingungssatz. 

8) Vorausdisponierende gedankliche Ordnung und sprachliche Gestaltung 
verwickelterer Sachverhalte äussert sich oft in der Satzzusammenziehung, und 
zwar besonders dann, wenn die den zu einem Satze zusammengezogenen Para 1-
leisätzen gemeinsamen Glieder durch 'Klammerbildung' oder 'Gabelung' den 
'gegabelten' parallelen, jedem der ursprünglichen Sätze eigenen Satzgliedern 
getrennt voran- oder nachgestellt werden38• Ein einfaches und deshalb nicht 
bemerkenswertes Beispiel ist Plat. Legg. 849 b OEKeL'tn OE 'tOU f.lT\vo<; 'tllv 'trov 
uyprov {o\ f.lEV [die Bürger] 7tpc'icrlV, I 0\ OE [die Fremden] oovllv} 7t01ElcrSrocruv 
01' ÖAOU 'tOU f.lT\VO<; \Kuvllv. Schon beachtenswerter ist 868 a OOUAOV 6 lC'tEi.VU<; 
{ EUU'tOU f.lEV KUST\pacrSro, I &UV OE UUO'tplOV SUf.lCP, 017tA:fl 'to ßAelßO<; h:'tElcra'tro 
'tCP KEK'tT\f.lEWp}, wobei die Konstruktion zugleich den Hauptbegriff voranstellt 
und das leichte Anakoluth Mv os UUO'tPlOV statt UAAO'tPlOV os eine hübsche 
Variation bewirkt. Grössere gegabelte Satzgebilde durch leichte Anakoluthe 
aufzulockern, ist offenbar Platons Bestreben; dafür zwei Beispiele : 9 17  cl d 'tov 
os Ki.ßOT\A.OV n 7troAoUV'tU . . .  6 7tpocr'tuYXelvrov 'trov Y1YVrocrKOV'troV, ouvu'to<; rov 
&�EA.EYXEtV, &vuv'ti.ov EA.Ey�U<; 'trov upxoV'trov, {6  f.lSV OOUAO<; <pEPEcrSro 'to K1ß
OT\A.EUSEV KUt 6 f.lE'tOtKO<;, I ö Oi: 7tOAi.'tT\<; {f.lll &�EA.Eyxrov f.lSV ... KUKO<; uyopw
EcrSro39, I &A.Ey�u<; OE UVUSE'tro 'toi<; 'tllv uyopuv EXOUcrt Swi<; } } .  Das vor 6 f.lSV 
OOUAO<; stehende &vuv'ti.ov &A.Ey�u<; 'trov upxov'trov zeigt, dass zuerst die Erwar
tung erweckt werden soll, es sei vorgesehen, auch beim Bürger zunächst die 
Bestimmung für den Fall der vorschriftsgemässen Anzeige des Warenfalschers 
zu nennen; die Strafe für den die Anzeige unterlassenden Bürger hätte dann 
freilich in einem neuen Satz mitgeteilt werden müssen, da im alten Satz die 
Gabelung auf dem Gegensatz 'Sklave - Bürger', nicht auf dem Gegensatz 
'vorschriftsgemässe Anzeige - Unterlassung der Anzeige' beruht. Der durch die 
Vorausnahme von ö os 7tOAi.'tT\<; f.lll E�EA.Eyxrov in Kauf genommene leichte 
Bruch der Konstruktion ermöglicht es, im gleichen Satz eine neue Gabelung f.lll 
&�EA.EyxroV - &A.Ey�u<; os vorzunehmen und damit die drei Fälle in einer einzi
gen Periode zusammenzufassen. Das zweite Beispiel ist besonders fein gestal
tet : 916c EUV os uvopo<povov U7tooro'tui. 'ti.<; nVl doon f.lEv dom<;, f.lll 'tuYXUVE'!ro 
uvuyroy1']<; wu 'tOlOUWU 't1']<; 7tpacrEro<;, f.lll os E1.00n 'tllv f.lSV uvuyroYllv dvUt 
'tO'tE, ö'tUV 'tl<; u'icrST\'tUt 'trov 7tptUf.lEVrov ... «Wenn einer einen zu Totschlag 
neigenden Sklaven in Kenntnis dieses Umstandes verkauft, so soll der Käufer, 
wenn er ebenfalls davon wusste, keine Rückgängigmachung des Kaufes eines 
solchen Sklaven erwirken können, dem aber diesen Umstand nicht kennenden 
Käufer soll die Rückgängigmachung zu dem Zeitpunkt möglich sein, da er und 
seine Leute ihn bemerkem). Die regelmässige Klammerbildung wäre wohl etwa 
EUV . . .  U7tooro'tui. 'ti.<; nVl dooo<; {doon f.lEV, f.lll 'tUYXUVE'tro ... , I f.lll E1.06n OE, 

38 Vgl. Verf., Kratylos 8 (1963) 35f. 
39 Vgl. oben S. 15\ .  
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'tDyx.avhro 'tije; uvayroyije; 'tO'tE, ö'tav .. . } .  Platon wollte aber zwei Schmuckmit
tel miteinander verbinden, das Polyptoton Eioo'tt Eioroe; und den sich mit den 
beiden davor stehenden Wörtlein 'tie; 'ttVl ergebenden Chiasmus der Kasus 
Nom. Dat. Dat. Nom.; dadurch kam das IlEV in die Mitte des Polyptotons zu 
stehen, was rhythmisch besser klingt; endlich liess er den zweiten Dativ 1111 OE 
Eioo'tt statt von U1tOOOmll vom nachfolgenden dval abhängen, was wiederum 
einem leichten Anakoluth gleichkommt; die überraschende Kehrtwendung 
wirkt elegant. - Eine raffinierte Führung der am Anfang parallel laufenden, 
dann sich vereinigenden, dann sich wieder gabelnden Linien liegt dem Satzbau 
928 alb zugrunde: {oe; liv 3ijA.uV EhE äppEva E1tl'tp01tEUn, 1 Kal Oe; liv E1tl'tP01tOU 
q>UA.a� 'tmv VOIlOq>UA.aKrov Ka'tacr'tUe; E1tlIlEA.ij'tal} , 1111 x,Eipov uya1tll'tro 'tmv 
au'tou 'tEKvrov 'tov 'tije; opq>avlKije; IlE'tElA.TJq>o'ta 'tux'TJe; . . . .  Mv Oe äA.A.roe; ... 1tpu't'tTl 
... {ö Ilev äpx,rov t;;TJlllOu'tro 'tov E1ti'tP01tOV, 1 6 Oe E1ti'tpo1toe; 'tov äpx,ov'ta Eie; 'to 
'tmv EKKpi'trov olKacr'tllPlOv Eicruyrov t;; TJlllou'tro 'tC!> oo�av'tt nlllllla'tt 'tC!> olKa
cr'tTJpicp Ol1tA.U} :  die Vorschrift, die Waisenkinder nicht weniger zu lieben als die 
eigenen, gilt sowohl für den Vormund als für seinen Vorgesetzten und wird 
durch eine gegenseitige Strafdrohung beider durchgesetzt, deren Verwirkli
chung freilich, der verschiedenen Stellung der beiden entsprechend, auf ver
schiedenem Wege erfolgt. Was auf beide in gleicher Weise zutrifft, wird zu einer 
einzigen Aussage zusammengefasst. 

In den älteren Inschriften gibt es wohl nur einfache Fälle von vorausdispo
nierender Klammerbildung oder Gabelung, etwa Buck Nr. 58 = S.-Fr. Nr. 45 
(Oeanthea, frühes 5. Jh. v. Chr.), 7f. ai IlE'tafolKEOl 1tA.EOV IlTJVoe; 11 0 Xa"-elEUe; 
EV Oiav3EUl 11 Oiav3EUe; EV Xa"-eirol ... , Gortyn 3, 48 E1tl 'tal lla'tPl iillTJV 'to 
'tEKVOV 11 'tPUq>EV 11 u1to3EIlEV, 4, 39 Kal A.avx,uvEv 'toe; IlEV uiuve; .. . ouo lloipaVe; 
fEKacr'tov, 'tuo Oe 3uya'tEpaVe; .. . Iliav Iloipav fEKucr'tav. Viel bemerkenswerter 
ist das dem 4. Jh. v. Chr. angehörende Beispiel Tegea 45ff. Ei 0' äv ne; {'tmv 
Epyrovav 1 11 'tmv Epyat;;oIlEvroV} E1tTJPElut;;EV oEa'tOl iv 'tu epya 11 U1tEl3ijval 'tOie; 
E1tlIlEA.OIlEVOle; 11 Ka'tUq>povijVUl 'tmv E1tlt;;allirov .mv 'tE'taYIlEvrov, KUPlOl EOV'tro 
oi EcrOO'tijPE<; {'tOll IlEV Epyu'tav EcroEA.A.OV'tEe; Ee; 'tOi epyol, 1 'tov OE Epyrovav 
t;;alllOV'tEe; . . . }. Hier sind, ähnlich wie in einigen der Beispiele aus Platon, die für 
die Bauunternehmer und die Bauarbeiter gleichermassen geltenden Aussagen 
in der Mitte zusammengefasst, während am Anfang und am Ende der Satz 
gegabelt verläuft; die Gabelung am Ende entfaltet sich zu einem prächtigen 
Satzabschluss, der den von uns schon mehrfach (S. 1 4 1 .  147. l 49f.) vermerkten 
stilistischen Rang dieser Inschrift bestätigt. 

9) Das Gegenstück zur syntaktischen Meisterschaft der juristischen For
mulierungen Platons und auch einzelner Inschriften bilden die nicht seltenen 
Entgleisungen im Satzbau mancher Inschriften. Den von Wilamowitz hervor
gehobenen Fällen altertümlichen Stammelns seien noch etwa hinzugefügt: 
Buck Nr. 61 = S.-Fr. Nr. 5 1  (Olympia, vor 580 v. Chr.), 7 ai t;;E 'tle; 'tov 
ai'tta3Ev'ta t;;lKairov illucrKol, EV 'tal t;;EKallvaial K' EVEX,Ol'tO, ai fElt;;roe; illucrKol 
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mit nachhinkender Einschränkung auf den Fall absichtlicher Misshandlung, im 
Gegensatz etwa zu Plat. Legg. 955 b to.v ttC; KM:��o.Ö\Ov OttOÜV \>1tOÖEXTl'tal 
YlyvrocrKO>V. Kyprische Inschrift von Edalion Buck Nr. 23 = S.-Fr. Nr. 6 (um 
445 v. Chr.), 23tf. 'H KE 0"lC; 'Ovo.O"lA.OV ... t� 'tal �ä.l 'talöe ... t� öpi>�Tl, iöe ö t� 
öpi>�Tl 1teicrel 'Ovacr1.A.oll . . .  mit schwerfälligem und unnötigem, Subjekt und 
Verbum der Protasis in der Apodosis wiederaufnehmendem iöe ö t� öpi>�Tl40. 
Die oben S. l44f. erwähnte Schlussformel von Eiden ist in der erst dem 4. Jh. v. 
Chr. zugewiesenen Inschrift aus dem arkadischen Orchomenos S.-Fr. Nr. 3, C 
1 9f. und 35f. zweimal syntaktisch nachlässig verwendet, und zwar sowohl we
gen des Dativs E1nopKEVtt, als wegen des etwas unklaren übergleitens von der 
ersten in die dritte Person und von der direkten Rede in die indirekte : KtuOP
KEVtt �v 'tayaSo., e1tl0pKEVtt öe t�OA.EcrSal au'toy (bzw. lCau'tOv) Kai yEVOC;. 

Das sich abzeichnende Ergebnis könnte wohl als von vornherein erwartet, 
ja bekannt und daher banal bezeichnet werden: Die Inschriften lassen zwar 
schon in den archaischen Beispielen die bekannten Qualitäten der griechischen 
Prosa erkennen, erlangen aber im ganzen erst vom 4. Jh. v. Chr. an eine den 
vergleichbaren literarischen Texten einigermassen ebenbürtige Ausdrucksfä
higkeit, ohne freilich den Rang der Gesetzesprosa Platons zu erreichen. Die 
Prosa von Gortyn steht in der Mitte des 5 .  Jh. v. Chr. auf einer Höhe, die man 
einer Inschrift dieser Zeit eigentlich fast nicht zutrauen möchte; allerdings sind 
in unseren Ausftlhrungen vorwiegend die am besten formulierten Stellen dieses 
Dokumentes zur Sprache gekommen. Diese Übereinstimmung des - vorläufi
gen - Ergebnisses mit dem, was man erwarten konnte, könnte Zweifel an der 
Berechtigung einer solchen Untersuchung wecken. Demgegenüber möchten 
wir, da es ja darum geht, genau zu ermitteln, worauf allgemeine Eindrücke 
beruhen und woraus sie sich zusammensetzen, im Gegenteil die Skizzenhaftig
keit, Unvollständigkeit und Vorläufigkeit unserer Arbeit betonen: um zu wirk
lich stichhaltigen Ergebnissen zu gelangen, müsste man die Kriterien vermeh
ren und die Texte vollständiger und gründlicher auf diese Kriterien hin unter
suchen. 

40 Nicht überflüssig ist dagegen in der oben erwähnten archaischen Inschrift aus 01ympia Buck 
Nr. 61 = S.-Fr. Nr. 5 1, 2f. ai �E 1Il] '1t\3tiav 'tQ �ilca\Q öp Il&Y\(J'tov 't&A.oC; �'X.O\ lCai 'toi j3acr\
Aiil;<;, �&lCa IIvai<; lCa U1tO'tlVo\ f&lCacr'toc; 'tillv 1Il] '1t\1tO&vtrov der das &!t\3&iav der Protasis wie
deraufnehmende Gen. Plur. des Partizips E1t\1tO&V'trov in der Apodosis, und zwar wegen 
f&lCacr'tO<;. übrigens möchten wir die Beziehung von 'tillv 1Il] '1t\1tO&vtrov auf 1Il] '1t\3tiav den 
unter 2) behandelten Beispielen zurechnen, nicht aber den unter 7) besprochenen stilistischen 
Variationen, da die Verschiedenheit der synonymen Verben hier wohl ebensowenig beabsich
tigt ist wie in dem oben S. 148 erwähnten Beispiel Buck Nr. 85 = S.-Fr. Nr. 27, 36/f. 
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